
Stadt Eberswalde 
Der Bürgermeister 
 
 

S A T Z U N G 
der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Gebühren   

für die Reinigung von öffentlichen Straßen 
(Straßenreinigungsgebührensatzung) 

 
 
Aufgrund des § 3 Absatz 1 der Kommunalverfassung de s Landes Bran-
denburg (KVerfBbg) vom 18.12.2007(GVBl. I, S. 286),  zuletzt geändert 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBl.  I/08, (Nr. 12), 
S. 202, 207) in Verbindung mit § 49 a des Brandenbu rgischen 
Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekann tmachung vom 
31.03.2005 (GVBl. I, S.134, berichtigt in GVBl. I, S. 197), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Mai 2 009 (GVBl. I/09, 
(Nr.08), S. 166, 173) sowie der §§ 1, 2, 4 und 6 de s Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der  Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.05.2009 (GVBl. I/09, (Nr.07),  S. 160) be-
schließt die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde 
nachfolgende Satzung.  
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§ 1 
Gebührengrund 

 
(1)  Zur Deckung der Kosten der Straßenreinigung, die au f der 

Grundlage der Satzung über die Reinigung öffentlich er Straßen in 
der Stadt Eberswalde (Straßenreinigungssatzung) im Anschlussge-
biet in den Reinigungszonen I, II und III von der S tadt 
Eberswalde als öffentlich-rechtliche Einrichtung mi t Anschluss- 
und Benutzungszwang durchgeführt wird, werden von d en 
Eigentümern der erschlossenen Grundstücke Benutzung sgebühren 
nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.  

 
(2)  Die Stadt trägt den Kostenanteil, der auf das allge meine 

öffentliche Interesse an der Straßenreinigung entfä llt. Dieser 
Anteil beträgt 25 v. H. der Gesamtkosten der Straße nreinigung 
für öffentliche Straßen (§ 49 a Abs. 7 Satz 2 BbgSt rG). Dieser 
Kostenanteil ist bei der Festlegung des Gebührenans atzes in § 7 
bereits berücksichtigt.  
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§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1)  Gebührenschuldner ist, wer die städtische Straßenre inigung nutzt 

oder als Eigentümer eines im Anschlussgebiet (im Si nne der 
Straßenreinigungssatzung) gelegenen Grundstücks zur  Benutzung 
der Straßenreinigung verpflichtet ist (Anschluss- u nd 
Benutzungszwang). 

 
(2)  Wer im Erhebungszeitraum im Grundbuch als Eigentüme r eines dem 

Anschluss- und Benutzungszwang unterliegenden Grund stücks ein-
getragen ist, gilt für diesen als Gebührenschuldner  der 
Straßenreinigungsgebühr im Sinne dieser Satzung.  
Im Falle eines Eigentümerwechsels während des Erheb ungszeit-
raumes ist der neue Eigentümer vom Beginn des auf d ie Eintragung 
als Eigentümer im Grundbuch folgenden Monats gebühr enpflichtig. 

 
(3)  An die Stelle des Grundstückseigentümers tritt der Erbbaube-

rechtigte oder der Nutzungsberechtigte, sofern für das Grund-
stück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht für di e in § 9 des 
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten natürlic hen oder ju-
ristischen Personen des privaten oder des öffentlic hen Rechts 
besteht. 

 
(4)  Bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen tritt derjen ige an die 

Stelle des Eigentümers, der die tatsächliche Sachhe rrschaft über 
das Grundstück ausübt – der so genannte Besitzer. 

 
(5)  Bei Wohnungseigentum und Teileigentum wird die Gebü hr für das 

Gesamtgrundstück festgesetzt.  
 
(6)  Mehrere Gebührenschuldner haften gesamtschuldnerisc h. Das gilt 

insbesondere für Wohnungs- und Teileigentümer im Si nne des WEG 
(Wohnungseigentumsgesetz).  

 
(7)  Die Gebührenschuldner haben alle für die Berechnung  der Be-

nutzungsgebühr erforderlichen Auskünfte zu erteilen .   
 
 

§ 3 
Gebührenmaß 

 
(1)  Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstüc ksseiten 

entlang der gereinigten Straße, durch die das Grund stück 
erschlossen ist (direkte Frontlänge) und die Reinig ungszone, zu 
der die Straße nach dem Straßenverzeichnis gemäß An lage 1 der 
Straßenreinigungssatzung gehört.  

 
(2)  Grenzt ein durch die Straße erschlossenes Grundstüc k nicht (Hin-

terliegergrundstück) oder nicht mit der gesamten de r Straße zu-
gewandten Grundstücksseite (Teilhinterliegergrundst ück) an diese 
Straße, so wird anstelle der direkten Frontlänge di e der Straße 
zugewandte Grundstücksseite (zugewandte Frontlänge)  zugrunde 
gelegt.  
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Zugewandte Grundstücksseiten sind diejenigen Abschn itte der 
Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der Straßengre nze gleich, 
parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Gr ad verlaufen. 
Keine zugewandten Seiten sind die hinter angrenzend en und 
zugewandten Fronten liegenden abgewandten Seiten.   

 
(3)  Grenzt ein durch die Straße erschlossenes Grundstüc k nicht oder 

nur zum Teil an diese Straße und weist es im Übrige n keine ihr 
zugewandte Grundstücksseite auf, so wird die Frontl änge bzw. 
Grundstücksseite zugrunde gelegt, die sich bei eine r gedachten 
Verlängerung dieser Straße in gerader Linie ergeben  würde.  

 
(4)  Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgren zen wird der 

Schnittpunkt der geraden Verlängerung der Grundstüc ksgrenzen 
zugrunde gelegt.  

 
(5)  Wird ein Grundstück durch mehrere Straßen erschloss en, so werden 

deren Grundstücksseiten bei der Ermittlung der Gesa mtfrontlängen 
entsprechend der erschließenden Straßen berücksicht igt. Dies 
gilt sowohl für Frontanlieger als auch für Hinter- und Teilhin-
terlieger.   

 
(6)  Bei der Feststellung der Grundstücksseiten werden B ruchteile 

eines Meters bis zu einschließlich 50 cm abgerundet  auf volle 
Meter und über 50 cm aufgerundet auf volle Meter. B ei der 
Berechnung der Frontmeter sind Abweichungen bis zu 1 Meter 
höchstens aber bis zu 10 v. H. der Gesamtfrontlänge  zulässig.  

 
(7)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das im Grund buch 

eingetragene Grundstück (Buchgrundstück). Bilden me hrere Grund-
stücke eine wirtschaftliche Einheit, so kann, unabh ängig von der 
Eintragung im Grundbuch und im Liegenschaftskataste r, auch das 
einheitliche Grundstück, als zusammenhängender Grun dbesitz, das 
demselben Eigentümer gehört, betrachtet werden. Lie gt Wohnungs- 
oder Teileigentum vor, so ist das gesamte im Grundb uch erfasste 
Grundstück maßgebend.  

 
 

§ 4 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
Die Gebührenschuld entsteht mit Beginn des Kalender jahres als 
Jahresgebühr.  
Wird die Straßenreinigung in der das Grundstück ers chließenden 
Straße erstmalig im Lauf des Kalenderjahres regelmä ßig durchgeführt, 
entsteht die Gebührenschuld erstmalig zum Ersten de s auf den Beginn 
der Straßenreinigung folgenden Monats. In diesem Fa ll wird für jeden 
Kalendermonat, für den die Gebührenschuld besteht, ein Zwölftel der 
jeweiligen Jahresgebühr angesetzt.  
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§ 5 
Fälligkeit der Gebühr 

 
Die Gebühr wird einen Monat nach Zugang des Gebühre nbescheides 
fällig. Ist im Gebührenbescheid ein anderer Zeitpun kt für die 
Fälligkeit angegeben, so gilt dieser.  
 
 

§ 6 
Änderung der Gebühr 

 
(1)  Ändern sich während der Dauer des Anschluss- und Be -

nutzungszwanges die Berechnungsgrundlagen der Straß enreini-
gungsgebühr aus der Straßenreinigungssatzung der St adt 
Eberswalde (z. B. durch Änderung der Reinigungszone n, der 
Reinigungshäufigkeit, Neuvermessung des Grundstücks ), so wird 
die Verpflichtung zur Zahlung um den Mehr- oder Min derbetrag 
(Erhöhung oder Ermäßigung der Gebühr) mit dem Begin n des auf den 
Eintritt des maßgeblichen Ereignisses folgenden Mon ats wirksam.  

 
(2)  Bei Ausfall oder Einschränkung der satzungsmäßigen Reinigung an 

Wochenfeiertagen, bei Ausfall der satzungsmäßigen R einigung 
durch unvorhersehbare Betriebsstörungen, durch Witt erungs-
einflüsse, durch Straßenbauarbeiten oder durch ande re zwingende 
Gründe jeweils bis zu einem zusammenhängenden Monat  besteht kein 
Anspruch auf Gebührenermäßigung. 

 
 

§ 7 
Gebührensatz 

 
Die Gebühren für die Benutzung der Straßenreinigung  im 
Anschlussgebiet betragen je berechnetem Meter Grund stücksfrontlänge 
gemäß § 3 dieser Satzung jährlich in den Zonen I bi s III (siehe 
Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungssatzung): 
 
a) in der Zone   I  (Winterdienst auf Fahrbahnen)  0,53 € 
b) in der Zone  II  (Straßenreinigung)      1,59 € 
c) in der Zone III  (Straßenreinigung und Winterdie nst 

auf Fahrbahnen)     2,12 € 
 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

 
(1)  Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 
 
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Eberswalde  für die 

Erhebung von Gebühren für die Reinigung von öffentl ichen Straßen 
(Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 22.11.2002, in der Fas-
sung der 1. Satzung zur Änderung der Satzung der St adt 
Eberswalde über die Erhebung von Gebühren für die R einigung von 
öffentlichen Straßen vom 01.12.2006, außer Kraft. 

 
(3)  Sollten einzelne Regelungen dieser Satzung nichtig sein, soll 

dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht b erühren.   
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• veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Eberswald e,  
Jahrgang 10, Nr. 12, 02.12.2002 

• 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ebers walde über 
die Erhebung von Gebühren für die Reinigung von öff entlichen 
Straßen (Straßenreinigungsgebührensatzung), 
veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Eberswald e,  
Jahrgang 14, Nr. 16, 11.12.2006 

• Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Gebühren für 
die Reinigung von öffentlichen Straßen (Straßenrein igungsge-
bührensatzung), veröffentlicht im Amtsblatt für die  Stadt 
Eberswalde, Jahrgang 18, Nr. 11, 15.11.2010 

 
 


